
 

BESCHLUSSVORLAGE 

 

STADT KARLSRUHE 
Ortsverwaltung Grötzingen 

Gremium:  Ortschaftsrat Grötzingen 

Termin:  
Vorlage Nr.: 
TOP: 
 
Verantwortlich: 

22.07.2015 
109 a 
7 
öffentlich 
Ortsverwaltung Grötzingen 

Bauanträge 

 
Bauvoranfrage Reithohl 3b 
Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage 
 
Das Bauvorhaben liegt im Geltungsbereich eines Landschaftsschutzgebietes und im Außenbe-
reich nach § 35 BGB, eine Wohnbebauung ist nicht zulässig. 

 
Beschlussvorschlag: 
Der Ortschaftsrat lehnt die Bauvoranfrage ab. 
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